
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 31 (1915)

Heft: 10

Artikel: Vergebung staatlicher Lieferungen an Gewerbebetreibende

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-580809

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 22.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-580809
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Sit. 10 ^fhtffr. frfjmci,; §itttbto („SJleifterblatt")

Dergcbittiö ftaatlicber Ctcfciutnacn
an (Sewcrbctrctbenöe.

@o fe^r bte Regelung bet Vergebung fiaatlidjet 3Xr=

betten an ©eraerbetreibenbe eine Slngelegenhett con all»

gemeinet Vebeutung ift, fo roirb öieS leibet non ben

nächftbetroffenen beteiligten noch ungenügenb gewürbigt.
Umfomehr ift mangels etnet auSretcijenben ©elbfthilfe»
Drganifation ber ©rlaß eines ©efe^eS non SBichtigîelt,
baS bie Übertragung ftaatllcher Slufiräge an bte gewerb»

litten Greife tn ben ffauptgrunbpgen regelt.

®er fanton ale ©ew erb eoerbanbVafeßStabt
hat nun SInlaß genommen, in feiner auf ben 19. SOtai

einberufenen grühtingSgeneraloerfammtung oon ben im
©ange befinblichen Vorbereitungen prn ©rlaffe etneS fol=

cljen ©efetjeS Kenntnis p nehmen, um eoentueE feine

©teßung banach einjuriäßen. ©er ißraftbent, ©roßrat
©otifrieb f>öci)li, fprad) bemgemäß in ber Verfamm»
lung ausführlich über bie bisherigen V o r a r b ei t e n. ®r
legte einleitenb bar, baff in ber ©chweij fcbon feit langem
Slnfirengungen gemacht roorben feien, tn baS ©ebtet öffent»
lieber SieferungSoergebungen Drbnung p bringen, bereits
1883 machte ber ©dhrneij. ©ewerbeoereltt baS ©ubmif»
fionSwefen pm ©egenftanbe oon Unterfuchungen. gn ber
golge haben eine Slnpßl örtlicher unb fantonaler ©e=

roerbeoereine fich um bie Siegelung bemüht. II. a. tour»
ben oon Sßalermeifter bogt in bafel ©h«f®" für
bie ©chroeij aufgefteßt. ©roh fortgesetzter Slnregungen
in gleicher Vichiung fam eS nicht p einem eibgenöf»
fifdjen ©ubmiffionSgefetje, obmohl ein foldjeS @e*

fetz gerabe für baS betfahren ber eibg Verwaltungen
befonberS angezeigt märe. Sludh in ben einzelnen Kam
tonen gelangte man gefefzgeberifdh nicht p ben wünfchenS»
roetten ©rgebniffen. Slur ©t. ©allen unb ®h"*ßaa
befi^en heute ©ubmiffionSgefehe. Vorbtlolich
geroirft hut bie beutfeh« ©ubmiffionSgefetzgebung.

©en ainftog gab baS hanbwerferfreunbttche ©roß»
bersogtum Reffen, VemerfenSroert ifï ht«/ baß eine
Sieihe oon SluSführungSoerorbnungen pgunften beS ©e--

roerbeS erlaffen worben finb, in benen u. a. ber $u=
jiehung oon VerufSangehörigen bei Sluffteßung ber ber»
binganfch'läge unb einer gehörigen Verteilung ber Slrbeiten
unter bie einzelnen VerufSgenoffen baS 2Bort gerebet unb
gefagt wirb: „bei ber 3ufchlagSerteilung foil
bie niebrigfte ©elbforberung feineStoegS be=

rücffi<f)tigt werben"; ferner: „SBir empfehlen,
für bie berficffichtigung beS inlanbifdjen ©e»
werbeS beforgt ju fein." SUS bewerbet bei ber^
gebungen oon Setfiungen unb Steferungen werben grunb»
fählich Innungen unb fonfiige gewerbliche Vereinigungen
pgelaffen, wobei bie SluSroafjl ber bie Slrbeit auSführenben
fßieifter ber behörbe auf ©runb einer ©inigung mit bem
gnnungSoorftanbe übetlaffen bleibt. Stuch bie fonfiigen
beutfehen Settbeftimmungen fehen weitgehenbe beteiligung
ber berufSorganifation oor. $um beifpiel heißt eS:

„©tnb für einzelne ©ewerbe gwangSinnungen errichtet,
fo erfolgt bte Vergebung ber Arbeiten ohne 9IuSfcf)reibung
an biefe." 3" 93lündhen würben wälp^nb jwet fahren
bie Slrbeiten an bte £>anbwerferforporationen oergeben.
®ie gemachten ©tfahrungen ftnb fo gute, baß in $ufunft
Slrbeiten unb Sieferungen, welche bie ©emeinbe p oer»
geben haben roirb, freihänbig an Korporationen über»

tragen werben foßen. Von ©achfen erfahrt man: „®te
©achoerftänbigen Kommiffionen foßen bei ber gefifetzung
ber SluSfdhretbungSbebingungen, tnSbefonbere bei ber Sluf»
fteflung oon Vreisliften, fowte bei ber Prüfung ber Sin»

geböte unb bei Slbnahme ber Sieferungen mitwirfen."
©ieVeifpiele, welche für bte ©eftaltung beS ©ub=

miffionSwefenS gegeben ftnb, geigen ohne weiteres, baß

eS bei gutem SBillen nicht übermäßig fchwer
fein fattn in ber ©cljweij ebenfalls ju einem
befriebigenben^uftuubeimbehörblidhenSub»
miffionSroefen ju gelangen.

®aß im Kanton Vafelftabt barauf hingearbeitet
würbe, oerfteht man leidet. Vom gafjre 1904 batiert
etn tn ber jwetten Sefung oerworfetter bafelftäbtifcher
©efeheSentmurf. ©in Slnpg beS Vortragenben im ©roßen
Vate griff ben gleichen ©efetzeSftoff unter oerünberten
llmftänben wieber auf. ®ie ©rünbe, weldhe bafür be=

ftimmenb waren, laffen fich bahin pfammenfaffen, baff
man unlauterer VreiSgeftaltung mit ihren Veglett» unb
golgeerfdEjeinungen wenigftenS beim behörbltchen Ver»
gebungSoerfahren wirîfam begegnen wiß. Vicht hohe
Vrelfe wofle man, fonbern einen beftfjeibenen Verbtenft.
Verwerflich fei eS, wenn ber ©taat aus ber ttnfenniniS,
ber ©ummheit ober bem Strebertum unb ber Votlage
ber Vewerber Vorteile jiehe. ®er Sieferant werbe ge»
brüeft, mtnberwertige SBaren würben oerwenbet ; eS werbe
auf ben ©chein gearbeitet ; mögltshft bißige SlrbeitSfräfte
würben fo ausgenutzt, baß ber Siame StuSbeuter oerbtent
fei. ©iefe Übelftär.be burdf gewerbliche Organifationen
p heben, fei unmöglich, fo lange beren Vefchlfiffe wir»
fnngSloS gemacht werben fönnten oon VerufSgenoffen,
welche außerhalb ber Drganifation fiänfcen. ©in ftaat»
l'icheS ©ubmiffionSgefet} müffe nämlich neben einem be»

fdffeibenen Vetbienfie ootfehen möglichft gerechte Ver»
teilung ber Slrbeiten unb Sieferungen an ortSanfoffige
VerufSleute unter gefthaltung oon Slrbeiterfdfjutzbeftim»
mungen.

©ine oon bem Vaubcpartement pr Vorberatung bei»

gepgene Kommiffion, welcher u. a. ber Vorlragenbe unb
pet wettere SJiitglteber be§ ©ewerbeoerbanbS: VorftanbeS
(©roßrat Sllfreb Slnîlin unb ©. 93lüller»Oberer)
angehören, hat fich tn oielen ©jungen mit einem @nt=
würfe befaßt. ®abei würbe barnach gefirebt, ben Ve»
rufSorganifaiionen eine geeignete Vcuwirtung oet Der
^anbhabung beS p erlaffenben ©efe^eS ju ftchern. ®urch
ben Vortragenben würbe eine gaffung üorgefcf)lagen, wo»
nach öle Vergebung oon ©taatSarbeiten nadfj bem ©runb»
fah eines angemeffenen VerbienfteS unter SBahrung oon
SJÎinbeftpreifen p gefchehen hat. ®er 931 inb eft preis
foß bur^ Ver bienftpfdhlag pm © e I b ft ï o ft e n p r e i S ge»
bilbet unb burch Sie ftaatlicljen Drgane unter 3ahüfe»
nähme etneS in Verbtnbung mit ben VerufSorganifa»
tionen aufpfteßenben ©arifeS feftgefetjt werben. Vet
Slrbeiten, bie eine befonbere Veachtung oetbienen, weil
ihre SluSführung außergewöhnliche Lüftungen ober SRühe»
waltungen erforbern, foß bie Vehörbe Vertreter ber Drga»
nifationen be§ bejüglidhen ©onberfad^eS pr 93îitberatung
bei ber SJllnbefipretSbereöhnung beziehen lönnen. ®er
3ufchlag foß bem Vewerber erteilt werben, ber bem
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Vergebung staatlicher Lieferungen
an Gewerbetreibende.

So sehr die Regelung der Vergebung staatlicher Ar-
beiten an Gewerbetreibende eine Angelegenheit von all-
gemeiner Bedeutung ist, so wird dies leider von den

nächstbetroffenen Beteiligten noch ungenügend gewürdigt.
Umsomehr ist mangels einer ausreichenden Selbsthilfe-
Organisation der Erlaß eines Gesetzes von Wichtigkeit,
das die Übertragung staatlicher Aufträge an die gewerb-
lichen Kreise in den Hauptgrundzügen regelt.

Der kantonale Gewerbeverb and Basel: Stadt
hat nun Anlaß genommen, in seiner auf den 19. Mai
einberufenen Frühlingsgeneralversammlung von den im
Gange befindlichen Vorbereitungen zum Erlasse eines sol-
chen Gesetzes Kenntnis zu nehmen, um eventuell seine

Stellung danach einzurichten. Der Präsident, Großrat
Gottsried Höchli, sprach demgemäß in der Versamm-
lung ausführlich über die bisherigen Vorarbeiten. Er
legte einleitend dar, daß in der Schweiz schon seit langem
Anstrengungen gemacht worden seien, in das Gebiet ösfent-
sicher Lteferunosoergebungen Ordnung zu bringen. Bereits
1883 machte der Schweiz. Gewerbeverein das Submis-
sionswesen zum Gegenstande von Untersuchungen. In der
Folge haben eine Anzahl örtlicher und kantonaler Ge-
werbevereine sich um die Regelung bemüht. U. a. wur-
den von Malermeister Vogt in Basel Thesen für
die Schweiz aufgestellt. Trotz fortgesetzter Anregungen
in gleicher Richtung kam es nicht zu einem eidgenös-
fischen Submissionsgesetze, obwohl ein solches Ge-
setz gerade für das Versahren der eidg Verwaltungen
besonders angezeigt wäre. Auch in den einzelnen Kan-
tonen gelangte man gesetzgeberisch nicht zu den wünschens-
werten Ergebnissen. Nur St. Gallen und Thurgau
besitzen heute Submissionsgesetze. Vorbildlich
gewirkt hat die deutsche Submissionsgesetzgevung.

Den Anstoß gab das handwerkerfreundsiche Groß-
Herzogtum Hessen. Bemerkenswert ist hier, daß eine
Reihe von Ausführungsverordnungen zugunsten des Ge-
werbes erlassen worden sind, in denen u. a. der Zu-
ziehung von Berufsangehörigen bei Aufstellung der Ver-
dtngansch'läge und einer gehörigen Verteilung der Arbeiten
unter die einzelnen Berussgenoffen das Wort geredet und
gesagt wird: „Bei der Zuschlagserteilung soll
die niedrigste Geldforderung keineswegs be-
rücksichtigt werden"; ferner: „Wir empfehlen,
für die Berücksichtigung des inländischen Ge-
werbes besorgt zu sein." Als Bewerber bei Ver-
gedungen von Leistungen und Lieferungen werden gründ-
sätzlich Innungen und sonstige gewerbliche Vereinigungen
zugelassen, wobei die Auswahl der die Arbeit ausführenden
Meister der Behörde auf Grund einer Einigung mit dem
Jnnungsvorstande überlasten bleibt. Auch die sonstigen
deutschen Leitbestimmungen sehen weitgehende Beteiligung
der Berufsorganisation vor. Zum Beispie! heißt es:
„Sind für einzelne Gewerbe Zwangsinnungen errichtet,
so erfolgt die Vergebung der Arbeiten ohne Ausschreibung
an diese." In München wurden während zwei Jahren
die Arbeiten an die Handwerkerkorporationen vergeben.
Die gemachten Erfahrungen sind so gute, daß in Zukunft
Arbeiten und Lieferungen, welche die Gemeinde zu ver-
geben haben wird, freihändig an Korporationen über-
tragen werden sollen. Von Sachsen erfährt man: „Die
Sachverständigen Kommissionen sollen bei der Festsetzung
der Ausschreibungsbedingungen, insbesondere bei der Auf-
ftellung von Preislisten, sowie bei der Prüfung der An-
geböte und bei Abnahme der Lieferungen mitwirken."

Die Beispiele, welche für die Gestaltung des Sub-
miffionswesens gegeben sind, zeigen ohne weiteres, daß

es bei gutem Willen nicht übermäßig schwer
sein kann in der Schweiz ebenfalls zu einem
befriedigenden Zustande im behördlichen Sub-
missionswesen zu gelangen.

Daß im Kanton Basel st adt darauf hingearbeitet
wurde, versteht man leicht. Vom Jahre 1901 datiert
ein in der zweiten Lesung verworfener baselstädtischer
Gesetzesentwurf. Ein Anzug des Vortragenden im Großen
Rate griff den gleichen Gesetzesstoff unter veränderten
Umständen wieder auf. Die Gründe, welche dafür be-
stimmend waren, lassen sich dahin zusammenfassen, daß
man unlauterer Preisgestaltung mit ihren Begleit- und
Folgeerscheinungen wenigstens beim behördlichen Ver-
gebungsverfahren wirksam begegnen will. Nicht hohe
Preise wolle man, sondern einen bescheidenen Verdienst.
Verwerflich sei es, wenn der Staat aus der Unkenntnis,
der Dummheit oder dem Strebertum und der Notlage
der Bewerber Vorteile ziehe. Der Lieferant werde ge-
drückt, minderwertige Waren würden verwendet; es werde
auf den Schein gearbeitet; möglichst billige Arbeitskräfte
wurden so ausgenutzt, daß der Name Ausbeuter verdient
sei. Diese Übelstände durch gewerbliche Organisationen
zu heben, sei unmöglich, so lange deren Beschlüsse wir-
kungslos gemacht werden könnten von Berussgenoffen,
welche außerhalb der Organisation ständen. Ein staat-
liches Submisfionsgesetz müsse nämlich neben einem be-
scheidenen Verdienste vorsehen möglichst gerechte Ver-
teilung der Arbeiten und Lieferungen an ortsansässige
Berufsleute unter Festhaltung von Arbeiterschutzbeftim-
mungen.

Eine von dem Baudepartement zur Vorberatung bei-
gezogene Kommission, welcher u. a. der Vortragende und
zwei weitere Mitglieder des Gewerbeverbands-Vorstandes
(Großrat Alfred Anklin und C. Müller-Oberer)
angehören, hat sich in vielen Sitzungen mit einem Ent-
würfe befaßt. Dabei wurde darnach gestrebt, den Be-
russorgwusmionen eme geeignete Muwirmng oe: der
Handhabung des zu erlassenden Gesetzes zu sichern. Durch
den Vortragenden wurde eine Fassung vorgeschlagen, wo-
nach die Vergebung von Staatsarbeiten nach dem Grund-
satz eines angemessenen Verdienstes unter Wahrung von
Mindestpreisen zu geschehen hat. Der Mindestpreis
soll durch Verdienstzuschlag zum SeIb st k o sten p reis ge-
bildet und durch die staatlichen Organe unter ZuHilfe-
nähme eines in Verbindung mit den Berufsorganisa-
tionen aufzustellenden Tarifes festgesetzt werden. Bei
Arbeiten, die eine besondere Beachtung verdienen, weil
ihre Ausführung außergewöhnliche Rüstungen oder Mühe-
waltungen erfordern, soll die Behörde Vertreter der Orga-
nisationen des bezüglichen Sonderfaches zur Mitberatung
bei der Mindestpreisberechnung beiziehen können. Der
Zuschlag soll dem Bewerber erteilt werden, der dem
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118 SHttfti;. fcßtoeiz- Çnnbh) („SHeifterblatt") Sir. 10

9JUnbeßpret§ am näCßßen îommt (mit Spielraum oon
6% ber ©htgabefumme bei Beträgen unter gr. 20,000
unb oon 4°/o bei Beträgen über 20,000 gr.).

2lu§ ber Verfammlung mürben oon mannen Seiten
roettergeßenbe gorberungen geltenb gemacht. Sie belogen
ftCß namentlich auf bie ben geroäßlten Vertretern ber Ve=

ruf§organifationen im ©efeße felbft etnzuräumenbe Ve=

recßtigung, oon ber ïtrt ber Vergebungen unb ihrer 9lu§=

füßrung Kenntnis nehmen ju bürfen.
©ine fotcße SJlithilfe ber Organifationen be»

fürmortete lebhaft au§ ©rünben ber mirtfchaftlichen unb
moralifchen Vefferßeüung ber VerufSorganifationen ©roß*
rat Sin Hin, melier ftCß u. a. um bie grunbfä^lict)e
Umarbeitung be§ ©ntrourfê fehr oerbient gemacht hat-
®te tiefen SBunben, bie ber Staat buret) fein Submif*
fion§oerfahren bem £>anbroerïe gefdjlagen habe, muffe
er babureß grünblth heilen helfen, baff er ben Verufê*
organifatibnen bie SJiöglt fßett ber 3lu§führung§beobadj)tung
ber an ©emerbetreibenbe oergebenen Slrbeiten unb Stefe*
rungen gemäß«. ©te Verantroortung htefür lege ben
Verufêorganifationen bie ^fließt auf, für bte ©üte ber
SluSführung ju forgen. Sie fei ber befte Sehnt) gegen
alles unlautere Verhalten unb führe zu Ijoljereï Sichtung
ber Veruf§au§fibung, zur aBertfcßäßung ber Veruf§eßre.
©en Veßörben forme e§ nur lieb fein, menn ihnen felbft
burch eine folche ITnterßüßitng gebient unb zugleich ba§
allgemeine Vefte geförbert roerbe.

(Sorrefponbenj.)

®ie Koßenbecfung bei Kanalifationëanîagen gehört
ju benjenigen gragen ber ©emeinben, bei benen bie Sin-
fixten ber Vehörben unb Vetetligten oielfach roeit au§»
etnanber gehen, ©le zahlreichen Anfragen, Qirfutare
ufro. au§ mittelgroßen Scßroeizerßäbten über bie Slrt
biefer Koßenbecfung bemeifen beutlich genug, baß man
oielerort§ fteß eingehenber mit btefer grage befchäftigt.
|jat fcßließlicß eine neue Verorbnung in ber Veßörbe
feften Voben gefaßt, fo îommt bie eigentliche Klippe
aber eift bann, menn — rote e§ in oielen ©emeinben
nach ber îantonalen Verfaffung bejm. nach bem DrtS*
règlement nötig ift — ba§ Kanaltfation3reglement ber
©emeinbeabßimmung unterbreitet roerben muß. Seit
gaßren haben mir btefe grage in oerfchiebeneit Stäbten
unb größeren ©emeinben oerfolgt unb in ber Vegel
ber greffe entnommen, baß bte Vorlage feiten im erften

Joh. Sraber*, Eisenkonstruktions-Wepkstäife
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höchste Leistungsfähigkeit.

Slnlauf genehmigt, fonbern burch ©utßelßung oerfchiebener
SlbänberungSoorfcßläge an bte Vehörbe zurüefgeroiefen
mürbe.

@§ roirb im aûgemelnen ferner halten, einheitliche,
für alle größetn Drtfeßaften eines Kanton» ober gar
ber Scßroetz btenliche Kanalifation§regIemente zu feßaffen.
®>ie örtlichen Verßältniffe IjinfidEjtlich Slrt unb ©ießte ber
überbauung, Slbßußoerßältniffen, beßeßenben Kanaltfa*
tionen, Sluêbau ber Zuleitungen unb ber angefchloffenen
Anlagen ufm. ftnb fo grunboerfchieben, baß auch 'sie

Vorfcßriften über bie Kofienbecfung ben örtlichen, be»

ftehenben unb oorau§zuf«ßenben Umßänben angepaßt
fein müffen. gß e§ an unb für fidß nicht leicht, beim
©rlaß folder Veftimmungen burch öie mehr ober roe*
niger noiroenbig roerbenbe Vereinheitlichung oermeint*
ließe ober roirffieße Ungleichheiten (ber Zußlenbe nennt
fte felbftrebenb Ungerecßtigfeiten) zu oermeiben, fo roirb
e§ erft rec^t fchroer halten, felbft nur für Siäbte oon
ungefähr gleichet: ©röße allgemetn gültige Vtcßtlmien
aufzufteüen.

Sftan hat zu unterfeßeiben, ob bie Kanalifation in
befiehenben ober neuen Straßen oerlegt roirb, ob ße
nur zur ©ntroäfferung ber Straße ober auch fifr bte

Käufer bient, ob fie für bie jeßigen ober für bte fünf»
tigen Verhältniffe ausgebaut roorben ift, ob bte neue
Kanalifation nur eine befiehenbe erfeßt, oerbeffert ober
erroeltert. ©eßt man btefen gragen etroaë auf ben
©runb, roirb man fofort zugeben, baß e§ feßon erheblich
otel braucht, um nur bte innerhalb einer ©emeinbe
aufiretenben Verftßlebenßetten „unter einen £>m zu
bringen".

®ie grage, roer im einen ober anbern gall bei»

iraggpßtcßüg erïlârt roerben fann, hängt roteberum oon
îantonalen unb ©emeinbegefeßen ab. Seitbem bie Sanb»
unb ©üterfpeManten in Zeiten be§ geßhäftllcßen Sluf»
fdjroungeë burch Aufteilen ber ©runbfiücte tn Vaupläße
mandhmal großen ©erolnn baoontrugen, roaren bie ge»
feßge&enben Drgcoe in Kantonen unb ©emeinben he»

ftrebt, bie Koffer, ber oorauszugeßenben Veßraßung
mögliCßß bem ©runbbefißer zu überbtnben. Sie îommen
aueß fa noch P einer ganz orbentliCßen ©erolnnmöglicßfeit.

3Bo zufolge Slnfiebelung neuer gnbußrten, ein @e=

meinroejen oorausficßtltch einen großen Sluffcßroung, alio
eine rafCße unb ftarfe Vergrößerung erleibet, roirb man
gut tun, mögltdhft früße neben bem roeitftcßügen Vau»
règlement ein KanalifationSreglement aufzufteüen. ge
einfacher unb fe weniger ausgebaut bie beßeßenbe Ka=
nalifation iß, befto eßer îann man einhettitCße ©runb»
faße über ben Vau unb bie Koßenbetfung bureßfüßren.
©ann îann man bie Kanalifation al§ ein einheitliches
©anze§ außaffen, qicartierroetfe al§ einheitliches ®anze§
ausführen unb bie Veiträge bec ben befteßenben Vauten
Ziemlich gleichzeitig, bei neuere fofort nach gertigfteüung
erheben.

Über bie ©runbfäße ber Koßenbecfung geßen
bte SlnfiCßten unb Veglemente feßr auëeinanber; nament»
ItCß unterläßt man e§ leiber oft, genau aneeinanberju*
ßalten, ob bie Kanalifation nur ber Straße ober auch
ber ©ntroäfferung eine! roetteren UmgelänbeS gubient.
gm erßen gaü iß fte mit ber Straße zu oerredjnen,
unter VerficEftcßtigung ber für bie ©rßeünnng unb Koßen»
beefung oon Straßen maßgebenben ©runbfäßen. Db
Korreïtionen oon Straßen in biefer Vezteßung gleich P
beßanbeln finb roie bie ©rßeüung neuer Straßen, be»

ßimmen Eantonale unb ©emetnbegefeße. VJenn bie
Kanaltfation fo erßeüt roirb, baß fie auch ben anßoßen*
ben Käufern unb einem weiteren Tlmgelänbe zubient,
roirb man bie Koßen teilroeife bem Straßenbau »er*
rechnen unb teilroeife auf biejenigen ©runbßücEe oerlegen,
bte jeßt ober fpater an biefe Kanalifation angefcßloffen
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Mindestpreis am nächsten kommt (mit Spielraum von
6°/o der Eingabesumme bei Beträgen unter Fr. 20,000
und von 4°/« bei Beträgen über 20,000 Fr.).

Aus der Versammlung wurden von manchen Seiten
weitergehende Forderungen geltend gemacht. Sie bezogen
sich namentlich auf die den gewählten Vertretern der Be-
rufsorganisationen im Gesetze selbst einzuräumende Be-
rechtigung, von der Art der Vergebungen und ihrer Aus-
führung Kenntnis nehmen zu dürfen.

Eine solche Mithilfe der Organisationen be-

fürwortete lebhaft aus Gründen der wirtschaftlichen und
moralischen Besserstellung der Berufsorganisationen Groß-
rat An kl in, welcher sich u. a. um die grundsätzliche
Umarbeitung des Entwurfs sehr verdient gemacht hat.
Die tiefen Wunden, die der Staat durch sein Submis-
sionsoerfahren dem Handwerke geschlagen habe, müsse
er dadurch gründlich heilen helfen, daß er den Berufs-
Organisationen die Mögli chkeit der Ausführungsbeobachtung
der an Gewerbetreibende vergebenen Arbeiten und Liefe-
rungen gewähre. Die Verantwortung hiefür lege den
Berufsorganisationen die Pflicht auf, für die Güte der
Ausführung zu sorgen. Sie sei der beste Schutz gegen
alles unlautere Verhalten und führe zu höherer Achtung
der Berufsausübung, zur Wertschätzung der Berufsehre.
Den Behörden könne es nur lieb sein, wenn ihnen selbst
durch eine solche Unterstützung gedient und zugleich das
allgemeine Beste gefördert werde.

(Korrespondenz.)

Die Kostendeckung bei Kanalisationsanlagen gehört
zu denjenigen Fragen der Gemeinden, bei denen die An-
sichten der Behörden und Beteiligten vielfach weit aus-
einander gehen. Die zahlreichen Anfragen. Zirkulare
usw. aus mittelgroßen Schweizerstädten über die Art
dieser Kostendeckung beweisen deutlich genug, daß man
vielerorts sich eingehender mit dieser Frage beschäftigt.
Hat schließlich eine neue Verordnung in der Behörde
festen Boden gefaßt, so kommt die eigentliche Klippe
aber erst dann, wenn — wie es in vielen Gemeinden
nach der kantonalen Verfassung bezw. nach dem Orts-
reglement nötig ist — das Kanalisationsreglement der
Gemeindeabftimmung unterbreitet werden muß. Seit
Jahren haben wir diese Frage in verschiedenen Städten
und größeren Gemeinden verfolgt und in der Regel
der Presse entnommen, daß die Vorlage selten im ersten

WüIMngvi'sti'gsee. — Oelepbon.
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Anlauf genehmigt, sondern durch Gutheißung verschiedener
Abänderungsvorschläge an die Behörde zurückgewiesen
wurde.

Es wird im allgemeinen schwer halten, einheitliche,
für alle größern Ortschaften eines Kantons oder gar
der Schweiz dienliche Kanalisationsreglemente zu schaffen.
Die örtlichen Verhältnisse hinsichtlich Art und Dichte der
überbauung, Abfluß Verhältnissen, bestehenden Kanalisa-
tionen, Ausbau der Zuleitungen und der angeschlossenen
Anlagen usw. sind so grundverschieden, daß auch die
Vorschriften über die Kostendeckung den örtlichen, be-
stehenden und vorauszusehenden Umständen angepaßt
sein müssen. Ist es an und für sich nicht leicht, beim
Erlaß solcher Bestimmungen durch die mehr oder we-
niger notwendig werdende Vereinheitlichung vermeint-
liche oder wirkliche Ungleichheiten (der Zahlende nennt
sie selbstredend Ungerechtigkeiten) zu vermeiden, so wird
es erst recht schwer halten, selbst nur für Städte von
ungefähr gleicher Größe allgemein gültige Richtlinien
aufzustellen.

Man hat zu unterscheiden, ob die Kanalisation in
bestehenden oder neuen Straßen verlegt wird, ob sie
nur zur Entwässerung der Straße oder auch für die
Häuser dient, ob sie für die jetzigen oder für die künf-
tigen Verhältnisse ausgebaut worden ist, ob die neue
Kanalisation nur eine bestehende ersetzt, verbessert oder
erweitert. Geht man diesen Fragen etwas auf den
Grund, wird man sofort zugeben, daß es schon erheblich
viel braucht, um nur die innerhalb einer Gemeinde
auftretenden Verschiedenheiten „unter einen Hut zu
bringen".

Die Frage, wer im einen oder andern Fall bei-
tragspfüchtig erklärt werden kann, hängt wiederum von
kantonalen und Gemetndegesetzen ab. Seitdem die Land-
und Güterspekulanten in Zeiten des geschäftlichen Auf-
schwunges durch Aufteilen der Grundstücke in Bauplätze
manchmal großen Gewinn davontrugen, waren die gs-
setzgeoe-àtî Organe in Kantonen und Gemeinden âe-
strebt, die Kosten der vorauszugehenden Bestraßung
möglichst dem Grundbesitzer zu überbinden. Sie kommen
auch so noch zu einer ganz ordentlichen Gewinnmözlichkeit.

Wo zufolge Ansiedelung neuer Industrien, ein Ge-
meinwesen voraussichtlich einen großen Aufschwung, also
eine rasche und starke Vergrößerung erleidet, wird man
gut tun, möglichst frühe neben dem weitsichtigen Bau-
reglement ein Kanalisationsreglement aufzustellen. Je
einfacher und je weniger ausgebaut die bestehende Ka-
nalisation ist, desto eher kann man einheitliche Grund-
sätze über den Bau und die Kostendeckung durchführen.
Dann kann man die Kanalisation als ein einheitliches
Ganzes auffassen, quartierweise als einheitliches Ganzes
ausführen und die Beiträge bei den bestehenden Bauten
ziemlich gleichzeitig, bei neuen sofort nach Fertigstellung
erheben.

Über die Grundsätze der Kostendeckung gehen
die Ansichten und Reglemente sehr auseinander; nament-
lich unterläßt man es leider oft, genau anseinanderzu-
halten, ob die Kanalisation nur der Straße oder auch
der Entwässerung eines weiteren Umgeländes zudient.
Im ersten Fall ist sie mit der Straße zu verrechnen,
unter Berücksichtigung der für die Erstellunng und Kosten-
deckung von Straßen maßgebenden Grundsätzen. Ob
Korrektionen von Straßen in dieser Beziehung gleich zu
behandeln sind wie die Erstellung neuer Straßen, be-

stimmen kantonale und Gemeindegesetze. Wenn die
Kanalisation so erstellt wird, daß sie auch den anstoßen-
den Häusern und einem weiteren Umgelände zudient,
wird man die Kosten teilweise dem Straßenbau ver-
rechnen und teilweise auf diejenigen Grundstücke verlegen,
die jetzt oder später an diese Kanalisation angeschlossen
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